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Überlassung Gutachten über die Beurteilung des Verkaufsprospektes der Zukunftsenergie
Deutschland 4 Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG

Sehr geehrte Damen und Herren,

unser Mandant, Zukunftsenergie Deutschland 4 Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG hat uns gebe-
ten, der …………………………………………………………………………..……..…... (nachfolgend „Drittempfänger“)
ein Exemplar des von uns gefertigten Gutachtens über die Beurteilung des Verkaufsprospektes der
Zukunftsenergie Deutschland 4 Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG (nachfolgend auch als „Infor-
mation“ oder „Informationen“ bezeichnet) zur Verfügung zu stellen.
Nach schriftlicher Entbindung von der berufsrechtlichen Verschwiegenheitspflicht durch unseren
Mandanten sind wir zur Überlassung der Informationen grundsätzlich auf Basis folgender Bedingun-
gen bereit:

1. Über den Umfang der Informationsgewährung entscheiden wir nach eigenem Ermessen
und  übernehmen keine über die aus dem mit unserem Mandanten geschlossenen Auftrag hin-
ausgehenden Pflichten. Zwischen dem Drittempfänger und uns entsteht durch die Informations-
erteilung kein Beratungs- oder Auskunftsvertrag. Dem Drittempfänger ist bekannt, dass die In-
formationen ausschließlich auf den Erkenntnissen beruhen, die wir im Rahmen der Erfüllung un-
serer vertraglichen Pflichten erlangt haben.

2. Falls der Drittempfänger die zur Verfügung gestellten Informationen als für seine Zwecke rele-
vant ansehen sollte, liegt es in seiner alleinigen Verantwortung, diese zu würdigen und ggf.
durch eigene Feststellungen zu ergänzen oder anzupassen, ehe auf deren Grundlage Entschei-
dungen getroffen oder Schlussfolgerungen gezogen werden. Der Drittempfänger erkennt an,
dass wir im Übrigen keine Verantwortung dafür übernehmen, dass die zur Verfügung gestellten
Informationen für die angestrebten Zwecke ausreichend und geeignet sind.

3. Dem Drittempfänger ist bekannt, dass die zur Verfügung zu stellenden Informationen auf von
uns im Zeitraum August 2016 bis 3. März 2017 gewonnenen Erkenntnissen beruhen und es
durchaus möglich ist, dass davor oder danach für die vom Drittempfänger angestrebten Zwecke
relevante Ereignisse oder Vorgänge stattgefunden haben können, die uns nicht bekannt waren.
Der Drittempfänger erkennt an, dass wir bei späterer Kenntniserlangung nicht verpflichtet sind,
die Informationen zu aktualisieren oder zu widerrufen.
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4. Der Drittempfänger verpflichtet sich, die insgesamt erhaltenen Informationen nur für den
Zweck zu verwenden, der uns mitgeteilt wurde und der sich ausschließlich auf die Beurteilung
des Vermögensanlagenverkaufsprospektes beschränkt („erlaubter Zweck“) sowie sie vertraulich
zu behandeln und demgemäß ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung keinem weiteren
Dritten zugänglich zu machen („Geheimhaltungspflicht“). Der Drittempfänger verpflichtet sich
weiterhin, uns alle Schäden zu ersetzen, die aus einer schuldhaften Verletzung der Geheimhal-
tungspflicht resultieren.

Der Drittempfänger erkennt an, dass sich unsere Verantwortung im Rahmen der Informationsge-
währung ausschließlich aus dem Auftragsverhältnis mit unserem Mandanten ergibt und wir daher
gegenüber dem Drittempfänger keine weitergehende Verantwortung übernehmen. Der Drittemp-
fänger bestätigt zudem, dass eine etwaige Haftung unsererseits für Schadensersatzansprüche je-
der Art, mit der Ausnahme von Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, bei
einem (einfach oder grob) fahrlässig verursachten einzelnen Schadensfall auf € 5 Millionen Euro
beschränkt ist. Für die Beurteilung, ob ein einzelner Schadensfall vorliegt, ist § 54 Abs. 2 WPO
maßgeblich. Dem Drittempfänger ist bekannt, dass der vorgenannte Haftungshöchstbetrag gegen-
über allen etwaigen Drittempfängern der Informationen gilt und gemäß § 428 BGB insgesamt allen
Drittempfängern nur einmal zur Verfügung steht. § 334 BGB wird ausdrücklich nicht abbedungen.

Mit Ihrer rechtsgültigen Unterschrift auf diesem mit dem aktuellen Datum versehenen Schreiben
bestätigen Sie das Einverständnis mit den vorstehenden Regelungen und Bedingungen.

Ort, Datum:

Mit freundlichen Grüßen
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